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Pastoralfragen
eıt und der Taufspendung Unter Hınvwels auf ec1Lin VOLF drei Jahren erschiıenenes

Monıtum des Heiligen Offiziums (vgl diese Zeitschrift Jg 19538 223) und das
Problem „Pfarr- oder Anstaltstaufe‘* wurde ı die Redaktion C101 Anfrage gerichtet,

deren Beantwortung eLwas weıltler ausgeholt werden muß
VWie hoch uNseTe orfahren das erste und notwendigste Sakrament schätzten,

ze1gt sich auch darın, S16 die Kınder bald ach der Geburtstag selbst
oder amn folgenden Lag, 'Taufe brachten Tst dem Nachlassen des christlichen
Glaubensgeistes setzte cUuerer eıt manchen Kreisen allmählich Verschieben
der aule auf ochen hinaus e1n ach kırchlicher Vorschrift sollen die Kinder
quamprımun_—nm. (so bald qals möglhich möglichst bald baldigst ehestens) getauft werden
on das Decretum Pro lacobitıs (Konzil VOon Florenz 1433 —1445) hatte VOo  -

Verschiebung der Taufe abgemahnt ”” 110  S sse pCr quadragınta aut octLagıntla
dıes SC  m alıud tempus 1U Xia quorundam observantıam S ACIUIMN baptısma differendum,
sed qua  IM commaode fier1 potest debere conferri ıLa amen, quod MOS
immınente periculo b ulla dilatiıone baptizentur” (Denz 712) Seit dem Triden-
Liinum gilt 1€ möglichst baldiıge Taufe der Neugebaorenen der Kirche als eWo
heıtsrecht ach dem Cat Rom 11 CaD I1 XAXAXIV) sıind cdıe Gläubigen C1H.-

dringlich ermahnen, daß S16 iıhre er „quamprimum“””, sabald S16 ohne Gefahr
Iiun können, Z U 1I5C. bringen und mıt den feierlichen Zeremonien taufen lassen.
„Denn da für die unmündigen Kınder kein anderer Weg rlangung des Heiles
übrigbleibt, als daß ihnen die Taufe gespendet wiırd, ist leicht einzusehen, welche
Schuld sıch JeHC zuzıehen, welche S16 länger, als die Notwendigkeıit fordert, die
Gnade des Sakramentes entbehren lassen, zumal ihnen S! der Schwäche ıhres
Alters beinahe unbegrenzte (+efahren drohen

Dasselbe sa wesentlichen der Kodex Ca. 770 „Infantes qQUAMLPILOLUHL
baptızentur parochı CONC.lONATLOTES frequenter fideles de hac STaVı e6corumınl oblı-
gatıone COMMONEAN' C6 Die kirchliche Vorschrift wurde Urc. das erwähnte
Monitum des Heılıgen Offiziums VOo YFebruar 19538 neuerdings eingeschärft
„Mancherorts kam die Sitte auf“‘, heißt da, „dıe Spendung der Taufe au:  N nıcht
stichhaltigen Gründen der Bequemlichkeit oder iturgischen instellung (ob
conhictas ratıones commeaoditatıs vel indolis iturgicae hinauszuschieben Diesen
Aufschub k:  Onnen  o auch EINLSE Auffassungen über das EW1SC Los der ohne Taufe ster-
benden Kıinder, die jedoch 1Ner olıden Grundlage entbehren, egünstigen.“ Dann
folgt die ernste Mahnung „Quare aecCc Suprema Sacra Congregatılo, Summo Pontihece
adprobante, christifideles mone infantes qUAMPTLILUN baptizandos SsSse 1uxta pPrac-
scrıptum Can O NS 770 Parochos autem et CONCIlONALOTE hortatur uUu1lus obligationis
exXxecuLlo0onem urgeant” (AAS 1958 Nr 114)

Der Ausdruck „qJUamprımum ”” pdegt VOo  ( den Autoren gewöhnlich VO: Zeiıtraum
Tage verstanden ZU werden (vgl ZUIN Beispiel oldin De Sacr ed 30 66

Eıs besteht keıin allgemeines Gesetz, das die Zeıt, ber die hinaus die Taufe der Kınder
nıcht ohne Sünde verschoben werden kann, näher bestimmte Wiıird die eıt durch
110e partikularrechtliche Anordnung SENAUCT xıert muß S sıch aran halten
Die Verpflichtung ZU.  bn baldigen Taufe ist drıngender, JC schwächer ınd ıst
Wenn 1C. Todesgefahr befindet, ıst das „GUAMPTIMNUM strengsten Sınne zU

nehmen Es iıst Aufgabe der Seelsorger, die Gläubigen bei 1C. bietender Gelegenheit



wichtige Verpfdlic LUunNg, die der möglichst bald taufen Jassen, aufmerksam
machen (Religionsunterricht, Predigt, Ehevorbereitung, Brautlehre, Frauen- und

Mütterstunden U, a.) VWertvoll ıst hier auch die Unterstützung durch Ee1IN! gut chnrıst-
hche Hebamme. In größeren Orten wıird sıch der Pfarrer gelegentlich auch e1ım Stan-
desamt über die vorgekommenen Geburten informı.eren und SaUMSEC Eltern kluger
Weise persö  C. oder durch Mittelspersonen ıhre {flıec EerTLNNETN. Wie Voxn jedem
Kirchengesetz kann auch hier Ausnahmen geben, die 1 SCWISSCH Grenzen
ausschıeben der autife rechtfertigen: auie 1Ner st. geborenen
Kindes ı der Heimatpfarre; Verlegung der Taufe auf das arbeıtsfireie Wochenende;
chwierigkeiten auf seıten der Paten ı 5 a uch Sıtte un Brauch wird iInNnan hıer
berücksichtigen INUSSCH. Auf dem Lande, besonders bäuerlichen Kreısen, bringt
{} die er auch heute allgemeinen och bald aule. Die Mutter Nımmı

der Tauffeijer gewöhnlich nıcht teil In Städten un: anderen größeren Orten IsSt
heute dıe Sitte, der 'T’aufe die C1M| oder andere OC. ZUZUWAarten, Vordringen.
Unter Berücksichtigung der Gewohnheıt und der Vorschriften des pOo sSılıven G(Gesetzes
siınd mehrere Autoren der einung, e1IN!| Verschiebung der Taufe ohne Grund
ber 10Nnen Monat oder Grund über ‚Wel Monate schwer se1 ( Vermeersch-Creusen,
Epıtome Iuris Can 11%, I, 32) Schwer schuldbar wWwWAare jede Verschiebung, durch die
das Kind der efahr ausgesetzt ‚oo  WUr:  de, ohne Taufe ZU sterben. Die TUn für die
Vorschrift der Kırche SIN  d ı den früher erwähnten Bestimmungen Ul Teil schon

angedeutet: Heilsnotwendigkeit der Taufe, die ı der Kirche herrschende Gewohnheıt,
G(Gefahren für das zarte en des neugeborenen es Die Säuglingssterblichkeit
ıst gegenüber früheren Zeiten dank verschiedenen Maßnahmen sehr stark zurückge-
SaAaNSCcCH, ıst aber Österreich Vergleich anderen westeuropäischen Ländern
1mMmMer och hoch

ber den Ort der Taufe bestimmt Can 773 zunächst allgemeıin „Proprius
baptısmı sollemniıs admiıniıstrandı locus est baptisteriıum eccles1a vel OTAtLOT10 p  cCo.
Kıs 1St sehr begrüßen, daß 1n den Kırchen, die uUNsecerer eıt erbaut werden, wıeder
CISCHE Taufkapellen vorgesehen SIN!  d Solche hatte, Beispiel anzuführen, schon
die Krste Linzer Diözesansynode VO. Te 1911 verlangt: „Summopere adlaboran-
dum, baptıster1a ececles1us aedificandis provideantur apta baptısmo conferendo
(Synodus Dioecesana Linciensis P  rTima, AN.CH  R 1912, 29.) Wo eiıne Taufkapelle
vorhanden ıst, ıst die Taufhandlung ıS Kirchenraum selbst vorzunehmen, womöglich
beim Taufstein. Obgleich die Sakristei irgendwie der Heiligkeit der Kirche telhat,
ıst C5S, VO.  - begründeten Ausnahmen abgesehen, doch nıicht erlaubt dort taufen.

Da die Spendung der feierlichen Taufe Pfarrecht 1ST (can. 738 vgl Canl 462 I°
kommt als ÖOrt der JTaufspendung erster Linie die Pfarrkirche Betracht (vgl

774 ]) Um den ubigen die Taufe iıhrer er erleichtern, kann der
ÖOrtsordinarıus auch 1NDer anderen Kırche (z KExpositurkirche oder fentlichen
Kapelle Pfarrbereich durch Gew.  a  snihrung 10€Ss Taufbrunnens das Taufrecht
au  en (vgl. Canhn. 774 2 Ist es weıter Entfernun oder anderer Umstände
schwierig oder gefährlich den Täufling ı die Pfarrkirche oder ı 11Ne€e andere ırche,
die 1NeCH Taufbrunnen besıitzt, ZUuU bringen, annn und muß VO: Pfarrer die Taufe

der nächstgelegenen Kirche oder öffentlichen Kapelle Pfarrsprengels gespendet
werden, auch wenn diese keinen Taufbrunnen besitzen (vgl Ca  5 775) Gemäß den
Bestimmungen der Cal., 90 —95 hat der Pfarrer das reservıerte Recht, selbst oder
durch 1NeN Stellvertreter alle taufen, die (( Territoriıum Pfarre) CINeN
eigentlichen oder uneigentlichen ohnsıtz (Domizil oder Quasidomizil) haben, also



Untergebenen, auch wenn S16 vielleic anderen Pfarre geboren den
Be1i ehelichen Kindern ist der Wohnsitz des Vaters, bei unehelichen der Wohnsitz
der Mutter maßgebend In 1Nem fremden Terrıtorium arre) ıiIsSt e6s nıemandem erlaubt
ohne entsprechende Erlaubnis die feierliche Taufe spenden, und ‚War nıcht einmal
den CISCHNCH Untergebenen (can. 739)

Was ıst Nnun mıt der Taufe Fremden (peregrinus), der sıch außerhalb
sC1HeSs Domizıls oder Quasidomizils befindet, cdieses aber beibehält (vgl. Canl, 91)?
Dıeser Fall kommt heute sehr oft VOT, da ı mehr Kinder ı Anstalten (Kliniken,
ntbındungs- und Mütterheimen, Krankenhäusern) geboren werden, S16 als „PCIC-

GG gelten. Während früher die Kıiınder gEW.  ch der Wohnung Welt gebracht
wurden, suchen heute die werdenden Mütter steigendem Maße die verschiedenen
Anstalten auf, weiıl ort alle medizinıschen Hıltsmittel Verfügung stehen un:
Hause oft nıemand Pflege der W öchnerin da ısSt. Der Ausbau des Versicherungs
wWESECHS und der Mütterfürsorge schafft azu die Voraussetzungen. Ahnlich ıst
übrıgens auch mıt dem Sterben. Früher hat der alte Mensch ı Schoße der Familie
e1inNne Tage beschlossen, heute stirbt großer Teil Krankenhaus oder Altersheim

Eın Fremder kann VOo Pfarrer des Aufenthaltsortes sıch nıcht getauft werden,
weil nıcht e1in Untergebener IST, aber auch nıcht VO CISCHEN Pfarrer, solange
1C ußerhalb des Wohnortes befindet, weiıl dieser ußerhalb der CISENEN P{farre nıcht
feierlich taufen darf. auch nıcht e1nNe Untergebenen. ach kırchlicher Vorschrift
IST C1X Fremder womöglich die Pfarre des ohnortes ringen, amıt ort
VOoO EISCHNCN Pfarrer fejerlich getauft werde. Nur wenn das nıcht leicht und ohne
Verzug geschehen kann, annn ıhn auch der Pfarrer des mMOMmMentLanen Aufenthaltsortes
taufen. Vgl Camx 738 „Fıtiam PCTITCSTINUS a’ parocho ProODTrI10 sSu sol-=
emniter baptizetur, ıd facıle s11ie6 INOTa er potest PCICSTLLUM
parochus Su:  © terrıtor10 potest sollemniter baptizare.“ Im letzteren alle muß der
Spender der Taufte den zuständigen Pfarrer des Wohnortes bald aqals möglıch VeLIr-

ständigen (vgl Can., 778) Dieser hat J Interesse 9 ob und ec1n Kind
das außerhalb der Pfarre Welt gekommen ıst getauft wurde. Das Normale
also ach dem Gesagten, daß Kınder, die Anstalt geboren wurden, der Wohn-
pfarre der Eltern getauft werden. „Nicht NUur, daß diese Gepfiogenheit mehr dem
kiırchlichen Rechtsbuch entspricht, sondern S16 dient auch dazu, vael INNISCICS
Verhältnis zwıschen dem Seelsorger und Pfarrkindern knüpfen, der durch
die Spendung der hl Taufe Vater des übernatürLlichen Lebens ı den ıhm Anvertrauten
wird. Daß auch die Besorgung VO.  > Matriıkenauszügen hiedurch leichter wırd se1ıl
nebenbei erwähnt‘“* (Amtl/ Mitt Apost. Administratur Burgenland 1953 Nr 30

60) Andere Varteile der Taufe der Wohnpfarre sınd Verbindung der Pfarr-
famılie durch das grundlegende Sakrament, Möglichkeit schönen Gestaltung
der Lauffeijer und der Teilnahme der Mutter ( Vorsegnung!) und der Verwandten des
Kiıindes.

Can. 738 ermöglicht unter SCWISSCH Voraussetzungen auch die aufe der
Anstalt der das Kınd geboren wurde. Das Pfarrprinzip gilt auch hier nıcht absolut.
Es ist 1nNe€e unleugbare Tatsache, daß die Anstaltstaufen mehr zunehmen.
Manche Pfarrer klagen schon über die Vereinsamung des Taufsteines, weiıl vıele Kınder

der Klinik oder Krankenhaus getauft werden. Das Für und Wiıder der Anstalts-
taufen wurde den etzten Jahren verschiedentlich erörtert. Als Nachteile werden
U, — angeführt: SCWISSCTI Massenbetrieb (Serientaufen), Schwierigkeiten mıt den
Taufpaten, Belastung für den Klerus der für die Anstalt zuständıgen Pfarre, Ent-



126196  Päé{&iä1ffäééfi .  fremdung von der Heimatpfarre. Es werden aber auch Grünäe fur die Anstaltstaufen  geltend gemacht. Nicht wenige Mütter wünschen ausdrücklich, daß ihr Kind in der  Anstalt getauft werde. Manche Mütter (z. B. ledige, bloß zivil getraute) haben einen  besonderen Grund, die Taufe in der Heimatkirche zu vermeiden. Auch wirtschaft-  liche Rücksichten spielen manchmal eine Rolle. In großen Städten sind auch die  Seelsorger zum Teil froh, wenn die Kinder in der Anstalt getauft werden, weil bei der  weit verbreiteten religiösen Gleichgültigkeit nicht selten die Gefahr besteht, daß  zu Hause die Taufe auf Wochen oder Monate hinausgeschoben und. in einzelnen Fällen  ganz unterlassen wird. Die Kirche trägt den gegebenen Verhältnissen Rechnung.  So hat die Sakramentenkongregation auf Wunsch mehrerer Bischöfe die Aufstellung  von Taufsteinen oder Taufbecken in den Gebärkliniken und in den geburtshilflichen  Abteilungen der Krankenhäuser gestattet. Mit dieser Maßnahme soll darauf Rücksicht  genommen werden, daß heute ein sehr großer Teil der Kinder in Kliniken und Kranken-  häusern auf die. Welt kommt. Vor allem soll für die Fälle von Nottaufen das Tauf-  becken in Kliniken und Krankenhäusern die Spendung des Sakramentes erleichtern  (vgl. diese Zeitschrift, Jg. 1960, S. 213). In manchen Kliniken besteht die Gewohnheit,  daß fast alle Kinder in der Anstalt getauft werden. In Österreich geht das wohl darauf  zurück, daß vor der Einführung der staatlichen Matrikenführung (für die Geburten  mit 1. Jänner 1939) sich die Kirche auch nach den staatlichen Vorschriften richten  mußte. Das Kind mußte dort in das Taufbuch eingetragen werden, wo es geboren  wurde. Da eine dem can. 738, 8 2, zum Teil entgegenstehende Gewohnheit nicht aus-  drücklich verworfen wurde, kann sie geduldet werden, wenn die im can. 5 genannten  Voraussetzungen zutreffen.  4. Die ganze Frage wurde durch das genannte Monitum des Heiligen Offiziums  wieder aufgerollt. Dieses wurde unter Hinweis darauf, daß die in Anstalten geborenen  Kinder nicht rechtzeitig (frühestens 8 bis 10 Tage nach der Geburt) in die Heimat-  pfarre gebracht werden könnten, zugunsten der Anstaltstaufen ausgelegt. Es wurde  auch die Ansicht geäußert, daß das einseitige Betonen des Pfarrprinzips bei der Kinder-  taufe der modernen Entwicklung im Geburtenwesen nicht ganz gerecht werde. Einige  Ordinariate haben auch aus dem Monitum Konsequenzen gezogen, die in dieser Rich-  tung liegen. In der Erzdiözese Wien zum Beispiel bestand eine Vorschrift, die die Taufe  in der Heimatpfarre sehr begünstigte (vgl. Wegweiser zur Führung der Pfarrmatriken,  2. Aufl., II, 2b, 3d). Diese Vorschrift wurde mit Verordnung vom 11. September 1958  aufgehoben: „Auf Grund dieses Monitums kann die in der Erzdiözese Wien geltende  Vorschrift, daß neugeborene Kinder in Kliniken und Krankenhäusern nur aus drin-  genden Gründen und mit Erlaubnis des zuständigen Wohnpfarramtes der Kindes-  eltern getauft werden dürfen, nicht mehr aufrechterhalten werden. Die neugeborenen  Kinder sind daher, wenn auch nur in der Klinik, sobald als möglich zu taufen. Ein  Hinausschieben der Taufe über eine Woche nach der Geburt liegt nicht im Sinne der  Kirche. Die hochw. Seelsorger mögen die Gläubigen in diesem Sinne belehren.“  Es fehlte aber auch nicht an Stimmen, die der Meinung sind, daß das Heilige  Offizium nur besonders extreme Fälle der Hinausschiebung der Taufe treffen wollte.  Das Monitum verweist auf can. 770 und ist daher so auszulegen, wie bewährte Autoren  bisher diesen Kanon verstanden. Man wird daher das „sine mora“ und „quamprimum“  bei Vorliegen entsprechender Gründe auch etwas weiter fassen dürfen. Ein solcher  Grund ist doch wohl auch die von der Kirche gewünschte Taufe in der Heimatpfarre.  Das Heilige Offizium wollte kaum den can. 738, 8 2, aufheben und die Tauffeier in  der Pfarre unmöglich machen. „Das Monitum muß als ein Damm gegen SorglosigkeitPastoralfragen
fremdung von der Heimatpfarre. 1D werden aber auch Gründe für die Anstaltstaufen
geltend gemacht. Nicht wenıge Mütter wünschen ausdrücklich, daß ihr Kınd ın der
Anstalt getauft werde. Manche Mütter (z edige, bloß zı vıl getraute) haben ınen
besonderen Grund, dıe Taufe in der eimatkırche vermeıden. uch wirtschaft-
Liche Rücksichten spielen manchmal 1ne olle In großen Städten sınd auch die
Seelsorger Z Teıil iroh, wenn die Kınder ın der Anstalt getauft werden, wel beı der
weıt verbreıteten relhg1ösen Gleichgültigkeit nıcht selten die (Gefahr besteht, daß

Hause dıe Taufe auf Wochen aoader Monate hinausgeschoben und. ın einzelnen Fällen
SADZ unterlassen wird Die Kirche rag den gegebenen Verhältnissen Rechnung
So hat die Sakramentenkongregatıon auf unsch mehrerer Bischöfe die Aufstellung
Vonxn Taufsteinen oder Taufbecken den Gebärkliniken und den geburtshilflichen
Abteilungen der Krankenhäuser gestattert. Mıt dieser Maßnahme So darauf Rücksicht
ENOMMCNH werden, daß heute eın sehr großer Teıil der Kinder in Hnıiıken unı Kranken-
äusern auf die Welt kommt. Vor allem so. für die. Fälle von Nottaufen das Tauf-
becken ın Kliniıken und .Krankenhäusern die Spendung des Sakramentes erleichtern
(vgl diese Zeitschrift, Jg 1960, 213) In manchen Kliniken besteht die (‚ewohnheıt,
daß fast alle Kınder 1ın der Anstalt getauft werden. In Österreich geht das wohl darauf
zurück, daß VOrLr der Einführung der staatlıchen Matrikenführung (für die ((eburten
mıt Jänner 1939 1C. dıe 1I5C. auch ach den staatlıchen Vorschriften richten
mußte. Das ınd mußte dort in das Taufbuch eingetragen werden, geboren
wurde. Da eiıne dem Cal 738, Z ZU. 'Teil entgegenstehende Gewohnheit nıcht aus-

drücklich verworfen wurde, kann S1e eduldet werden, wenn die 1m CAL. g  Nn
V oraussetzungen zutrefien.

Die SADZC Frage wurde durch das genannte onıtum des Heiligen Offizıums
wıeder aufgerolit. Dieses wurde un Hıiınweis darauf, daß dıe Anstalten geborenen
Kınder nıcht rechtzeıt1ig (frühestens bıs Tage ach der Geburt) die Heimat-
pfarre gebracht werden könnten, zugunsten der Anstaltstaufen ausgelegt. Es wurde
auch die Ansıcht geäußert, daß das einseitige Betonen des Pfarrprinzıps be1i der 1nder-
taufe der modernen Entwicklung 1m G(Geburtenwesen nıcht Sahz gerecht werde. Fınıige
Ordinarıate haben auch 2UuS dem Monitum Konsequenzen SCZOSCH, die dieser Rıch-
Lung egen In der Erzdiözese 1eN ZU. Beispiel bestand ıne Vorschrift, die die Taufe

der Heimatpfarre sehr begünstigte (vgl W egweiser ZU.  b Führung der Pfarrmatrıken,
Aufl., IL, 2b, 3d) Diese Vorschrift wurde mıt Verordnung VOo 11 September 1953

aufgehoben: „Auf Grund dieses Monıtums kann die ın der Erzdiözese Wien geltende
Vorschrift, daß neugeborene Kinder ın Kliniıken un Krankenhäusern 1LUFr aus drin-
genden Gründen und mıt Erlaubnis des zuständigen ohnpfarramtes der Kındes-
eltern getauft werden dürfen, nıcht mehr aufrechterhalten werden. Die neugeborenen
Kinder sıind daher, wenn auch ın der Klinık, sohbald als möglıch taufen. kEın
Hinausschieben der Taufe über ıne Woche nach der Geburt hegt nıcht 1m Sinne der
Kirche Diie hochw. Seelsorger mögen die Gläubigen ın diesem Sinne belehren.“

[D fehlte aber auch nıcht Stimmen, die der Meinung sınd, daß das Heilige
Offiziıum DUr besonders eXiIreme YWälle der Hinausschiebung der Taufe treffen wollte.
Das Monıtum verweiıst auf Canl. 770 un!' ist er auszulegen, w1e€ bewährte Autoren
bisher diesen Kanon verstanden. Man wird er das „sSıne mora** un „quamprimum“
be1ı orliegen entsprechender Gründe auch eLwas weıter fassen dürfen. Eın olcher
Grund ist doch wohl auch die von der Kirche gewünschte Taufe ın der Heimatpfarre.
Das Heilige Offizıum wollte kaum den Can.,. 738, Z auiheben und dıe Tauffejer
der arre unmöglich machen. „Das Monitum muß als eiINn Damm Sorglosigkeit
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und Nachlässigkeit angesehen werden, als eın Damm auch alsche Schluß-
folgerungen 2a2us jenen och keineswegs geklärten Kontroversen über das Los der
ungetauften Kinder Da heute eın überwältigend großer 'Teil der Kıinder ın den
Entbindungskliniken ZUT Welt kommt, ame jene Auslegung des Monitums, die meınt,
der ‚kleine Heide‘ müsse unbedingt Tage seiner eburt oder wenıgstens nächsten
Jag getauft werden, praktisch ıner Abrogation des pfarrlichen Taufrechtes gleich.
1es anzunehmen verbietet jedoch jede gesunde Kechtsauslegung“ Häring 1mMm
„Bayr Klerusblatte AAA 15 Nov. 1958, 402 ; vgl „Der Seelsorger“, Febr 1959,

2921 .; „Heiliger D  1enst‘‘, Jg 1958, 75
Im Anschluß das Monıtum des Heiligen Offiziums hat der Bischof Voxnl Straß-

burg, die Taufe nach Möglichkeit der Pfarrkirche urchzuführen, NnEUESTENS
die Verfügung erlassen, daß Kliniktaufen LU.  b stattinden sollen, wein sıich
sehr schwache Kınder handelt oder Weinlnll die Mutter länger als zehn Jage ın der
verbleiben muß; aber sollen auch dıe ın liniken geborenen Kiınder der farr-
kirche getauft werden. Der Bischof VO  S Straßburg hat seine Verfügung dem Heıligen
Offizium vorgelegt un: die Antwort erhalten, daß iın iıhr nıchts enthalten sel, w as
den Geist der erwähnten Mahnung des Heiligen Offi ziıums verstoße (vgl. „Sein und
Sendung“, Jg 1961, 71) Die Konferenz der Österreichischen Liturgischen Kom-
mıssıon hatte 30 November 19538 ın Salzburg NSerer Frage zusammenfassend
bemerkt, ”” se1 zweiıftellos empfehlen, die Kınder möglichst ın der Pfarrkirche
taufen, aber solle nıcht ZU stark darauf insıstıeren, eLwa die Gefahr bestünde,

manche Kınder dann überhaupt nıcht getauft würden‘‘ („Heiliger Dienst“, Jg 1958,
119)

Ziehen WIT iın der Frage 99  farr- oder Anstaltstaufe*‘ das Wazıt, wıird sıch
empfehlen, keinen einseıtigen Standpunkt einzunehmen. Das Ideal bleibt gemä.
CcCan, (38, Z auch weıterhın die Taufe iın der W ohnpfarre der Eltern, sSoweıt sS1e
Rahmen: der bestehenden Vorschriften möglich ıst. Wir wıssen, w1€e wertvoll ıne
würdige Tauffeier für die Vertiefung des Pfarrbewußtseins und den Kontakt der
Gläubigen mıt er Pfarre ist. Heutzutage sınd aber nıcht selten Gründe gegeben, die
eine Anstaltstaufe rechtfertigen. uch der Anstalt ist dann für ınen möglichst
würdigen und Tbaulichen Vollzug des Sakramentes 71 SOTSCH.

Unsere Zeit besinnt siıch immer mehr auf die grundlegende Bedeutung des Sakra-
mentes der Wiedergeburt. Die Liturgische Bewegung ist arum bemüht, durch eiInNne
würdige Gestaltung der Spendung dieses Sakrament wıeder ın das rechte Licht
rücken. Es ıst daher ıne wichtige Aufgabe der Seelsorge, les LUun, die 'Taufe
UuSs dem Aschenbrödeldasein, das s1€e ZU. Teıl och führt, zu befreien.

1nz . Dr. Obernhumer


